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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Neue Anzeigepflichten 
bei der Grundsteuer
Aktuell werden die Grundsteuerwerte auf 
den Stichtag 1.1.2022 festgestellt, welche 
dann der Grundsteuer ab 2025 zu Grunde 
gelegt werden. Insoweit ist zu beachten, 
dass das nunmehr geltende Recht neue 
Anzeigepflichten vorsieht. Das alte Grund-
steuerrecht sah seitens des Bewertungs-
gesetzes keine Anzeigepf l ichten vor; 
Steuererklärungen waren lediglich auf 
Aufforderung durch das Finanzamt ein-
zureichen. Nunmehr wird eine Anzeige-
pflicht ausgelöst, wenn sich tatsächliche 
Verhältnisse ändern, die sich auf die Höhe 
des Grundsteuerwerts auswirken (so z. B. 
bei der Erweiterung der Wohnfläche).

Gleiches gilt bei Auswirkungen auf die 
Vermögensar t oder die Grundstücks-
art. Die Anzeige ist auf den Beginn des 
Kalenderjahres abzugeben, das der Än-
derung folgt. Die Frist dazu beträgt einen 
Monat.

Damit sind Änderungen im Jahr 2022 bis 
zum 31.1.2023 anzuzeigen. In den Länder-
modellen Bayern, Hamburg und Nieder-
sachsen müssen Anzeigen bis zum 31.3. 
des Jahres abgegeben werden, das dem 
Jahr der Änderung folgt.

Handlungsempfehlung: Mithin ist ins-
besondere bei Umbaumaßnahmen, wie 
z. B. dem Ausbau des Dachgeschosses, der 
Errichtung eines Anbaus oder Abrissmaß-
nahmen oder auch bei Nutzungsänderung, 
wie z. B. dem Umbau von Ladenlokalen in 
Wohnraum, stets zu prüfen, ob dies eine 
Anzeigepflicht auslöst. Sind relevante Än-
derungen im Jahr 2022 erfolgt, so muss 
die Anzeige an das Finanzamt bis Ende 
Januar 2023 erfolgen.

Steuerfreistellung des 
Grundrentenzuschlags
Gesetzlich wurde mit Wirkung ab dem 
1.1.2021 ein einkommensabhängiger 
Zuschlag zur Rente für langjährige Ver-
sicherung bei Zeiten mit geringem Ver-
dienst in der gesetzl ichen Rentenver-
sicherung eingeführt (sog. Grundrenten-
zuschlag). Mit dem Jahressteuergesetz 
2022 wurde nun gesetzlich geregelt, dass 
dieser Grundrentenzuschlag bei der Ein-
kommensteuer steuerfrei ist, damit der 
Grundrentenzuschlag ungeschmälert bei 
den Leistungsempfängern verbleibt.

Hinweis: In einschlägigen Fällen wird sichergestellt, dass der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung an die Finanzbehörde eine korrigierte Rentenbezugsmitteilung 
übermittelt, in der der Grundrentenzuschlag separat ausgewiesen wird.

Einkommensteuer: Anhebung des Grundfreibe-
trags und Abbau der „kalten Progression“
Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist eine regelmäßige Anpassung des steuerfreien 
Existenzminimums (Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer) erforderlich. Dies und 
der Abbau der inflationsbedingten „kalten Progression“ im progressiven Einkommen-
steuertarif erfolgen mit dem sog. Inflationsausgleichsgesetz. Die wesentlichen Werte 
für 2023 und 2024 stellen sich folgendermaßen dar:

2022 2023 2024

Grundfreibetrag  
bei der Einkommen- 
steuer („steuerfreies 
Existenzminimum“)

10 347 € 10 908 € 11 604 €

Beginn des Steuer-
satzes von 42 % ab

58 597 € 62 810 € 66 761 €

Kindergeld monatlich für das 
erste und zweite 
Kind jeweils 219 €, 
für das dritte Kind 
225 € und für das 
vierte und jedes 
weitere Kind je-
weils 250 €

einheitlich für alle 
Kinder  
 
250 € monatlich

einheitlich für alle 
Kinder 
 
250 € monatlich

Insgesamt ergeben sich insbesondere im progressiven Bereich der Einkommensteuer, 
also bei Einkünften zwischen 10 908 € und 62 810 €, merkliche Steuerentlastungen. 
Ebenso erfolgt eine entsprechende Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag, 
damit nicht durch inflationsbedingte Einkommenssteigerungen mehr Stpfl. wieder mit 
Solidaritätszuschlag belastet werden.

Handlungsempfehlung: Wirksam werden die Entlastungen bei der Einkommensteuer 
mit dem 1.1.2023. Bei der Lohnsteuer werden diese Effekte automatisch ab der Lohn-
abrechnung für Januar 2023 berücksichtigt.

Sachbezugswerte für 2023
Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder 
Unterkunft zur Verfügung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil des 
Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung. Die Sachbezugswerte entwickeln sich wie in der Übersicht „Sach-
bezugswerte“ dargestellt.
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Übersicht: Sachbezugswerte

Jahr freie  
Verpflegung  

insgesamt 
(kein minder-

jähriger 
Familien-

angehöriger)

freie  
allge meine  

Unterkunft bei  
Belegung mit 

einem voll-
jährigen  

Beschäftigten 

Frühstück Mittag- und 
Abendessen je

monatlich monatlich monatlich täglich monatlich täglich

2023 288 € 265 € 60 € 2,00 € 114 € 3,80 €

2022 270 € 241 € 56 € 1,87 € 107 € 3,57 €

Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann 
es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge, z. B. in Form von Restaurantgut-
scheinen, an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) 
bis zu einer Freigrenze von 50 € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen auch nicht 
der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte die Umsetzung einer solchen Ge-
staltung unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die Anerkennung von 
Sachbezügen an enge Bedingungen geknüpft ist.

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung des Aus-
baus von Photovoltaikanlagen: Nullsteuersatz für 
Lieferung und Montage von PV-Anlagen
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage), deren erzeugter Strom zumindest 
teilweise gegen Entgelt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, ist grundsätz-
lich eine steuerlich relevante Tätigkeit, die bei der Umsatzsteuer, der Einkommen-
steuer und auch bei der Gewerbesteuer Folgen nach sich zieht. Dies führt dazu, dass 
steuerliche Pflichten (Erstellung einer steuerlichen Gewinnermittlung und der Ab-
gabe von Steuererklärungen) selbst dann erfüllt werden müssen, wenn mit der PV-
Anlage vergleichsweise geringe Einnahmen und Gewinne erzielt werden.

Diese bürokratischen Hürden sind nun teilweise mit dem Jahressteuergesetz 2022 
beseitigt worden, da sich der Gesetzgeber damit einen beschleunigten Ausbau der 
Photovoltaik erhofft. Diese Maßnahmen betreffen die Absenkung des Umsatzsteuer-
satzes auf 0 % ab dem 1.1.2023 bei der Lieferung und Installation solcher Anlagen 
und die Einführung einer Steuerbefreiung von der Einkommensteuer ab 2022 für An-
lagen bestimmter Größe.

a)  Grundsatz: Betrieb einer PV-Anlage als umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit

Wird auf dem selbst genutzten Eigenheim eine Photovoltaikanlage errichtet und der 
dadurch erzeugte Strom soweit wie möglich selbst genutzt und im Übrigen in das 
allgemeine Stromnetz gegen Entgelt nach dem EEG eingespeist, so begründet dies 
im Grundsatz eine unternehmerische Tätigkeit i. S. d. Umsatzsteuerrechts. Auf die 
Höhe der erzielten Einnahmen und die Leistung der Anlage kommt es dabei nicht an.

Hinweis I: Die Aufnahme der Tätigkeit ist dem Finanzamt anzuzeigen, und zwar 
innerhalb eines Monats. Hierfür existiert ein spezielles Formular („Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen“). Zusätzlich werden spezielle länder-
spezifische Fragebögen angefordert, so z. B. in Bayern: „Fragebogen zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Photovoltaikanlage mit Inbetriebnahme ab 01. April 2012“. 
Allerdings kann ggf. von der sog. Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht 
werden. Danach wird Umsatzsteuer auf Antrag nicht erhoben, wenn die Umsätze im 
Gründungsjahr nicht mehr als 22 000 € betragen und im Folgejahr 50 000 € voraus-
sichtlich nicht übersteigen werden. Wurde die unternehmerische Tätigkeit nur wäh-
rend eines Teils des Kalenderjahres ausgeübt, ist der tatsächliche Umsatz in einen 
Jahresumsatz umzurechnen.

Hinweis II: Wird die PV-Anlage von einer natürlichen Person betrieben, sind aller-
dings alle umsatzsteuerlich relevanten Tätigkeiten des Anlagenbetreibers zusammen-
zurechnen. Ist also z. B. der Anlagenbetreiber auch als selbständiger Rechtsanwalt 
tätig, so kann von der Kleinunternehmerregelung nur dann Gebrauch gemacht werden, 
wenn die genannten Grenzen über beide Tätigkeiten zusammen eingehalten werden.

b)  Einführung eines Umsatzsteuersatzes von 0 % für die Lieferung und Montage 
von PV-Anlagen

Bislang war es auch bei der Errichtung 
einer kleineren PV-Anlage – und keiner an-
deren umsatzsteuerlich relevanten Tätig-
keit – sinnvoll, auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung zu verzichten, 
weil die Vorsteuer aus dem Erwerb der 
Anlage vom Finanzamt erstattet wurde 
und nur der Nettobetrag finanziert wer-
den musste. Andererseits folgte dann auch 
die Pflicht zur Erfüllung der umsatzsteuer-
lichen Pflichten.

Um diesen Nachteil aus der Anwendung 
der Kleinunternehmerregelung nun nicht 
mehr tragen zu müssen, wurde mit Wir-
kung ab dem 1.1.2023 für die Lieferung 
und Montage eine Sonderregelung ein-
geführt, nach der auf diese Leistungen der 
Umsatzsteuersatz auf 0 % reduziert wird. 
Insoweit sind folgende Voraussetzungen 
zu beachten:

   Erfasste Leistungen: Der Steuer-
satz von 0 % gilt für die Lieferung von 
Solarmodulen an den PV- Anlagenbe-
treiber einschließlich der für den Be-
trieb der Anlage wesentlichen Kom-
ponenten; dies sind insbesondere der 
Wechselrichter, Modulbefestigungen, 
die Verkabelung und auch der Batterie-
speicher. Weiterhin gilt dies auch für 
die Montage dieser Anlagenteile.

   Erfasste PV-Anlagen:

→  Begünstigt sind die vorgenannten 
Leistungen nur fü r PV-A nlagen 
auf oder in der Nähe von Privat-
wohnungen, Wohnungen sowie öf-
fentlichen und anderen Gebäuden, 
die für dem Gemeinwohl dienenden 
Tätigkeiten genutzt werden. Auf die 
Größe der PV-Anlage kommt es nicht 
an, so dass z. B. bei einem größeren 
Wohngebäude auch eine Großanlage 
von z. B. 50 kWp unter diese Rege-
lung fällt.

→  Allerdings gilt vereinfachend, dass 
diese Voraussetzungen stets als er-
füllt gelten bei einer installier ten 
Bruttoleistung der PV-Anlage mit 
bis zu 30  kWp laut Marktstamm-
datenregister. In diesem Fall muss 
der leistende Unternehmer die Eigen-
schaft des Gebäudes nicht prüfen, 
um den Nullsteuersatz anzuwenden. 
Nur bei Anlagen, die diese Leistungs-
grenze überschreiten, müssen die An-
wendungsvoraussetzungen geprüft 
werden.

→  Begünstigt sind auch sogenannte 
Balkon k raf t werke ,  a lso Sola r-
module, die auf dem Balkon auf-
gestellt und meistens mit einer Steck-
dose verbunden werden. Mobile Solar-
module (z. B. für Campingzwecke) 
sind dagegen nicht erfasst.

→  Die Installation einer Wallbox zur 
Aufladung von E-Fahrzeugen unter-
liegt dem Regelsteuersatz von 19 %.

→  Nicht begünstigt sind dagegen z. B. 
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Freiflächenanlagen und auch Anlagen 
auf anderen Gebäuden, wie z. B. rei-
nen Gewerbeimmobilien.

   Weitere Leistungen des Installations-
betriebs: Nur die genannten Leistun-
gen unterliegen dem Nullsteuersatz. 
Dies bedeutet, dass andere Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Instal-
lation der PV-Anlage den allgemeinen 
Regeln, also i. d. R. dem Umsatzsteuer-
satz von 19 %, unterliegen. Dies betrifft 
z. B. die Instandsetzung der Dachfläche 
vor der Installation der Anlage oder die 
Ertüchtigung der Elektroinstallation 
(Hausanschluss) nach den Vorgaben 
des Netzanschlussbetreibers.

   Z e i t l i c he  A nwe ndu ng :  D ie  A n -
wendung des Nullsteuersatzes gilt ab 
dem 1.1.2023. Insoweit ist zu differen-
zieren: (a) Werden Anlagenkomponenten 
nur geliefert, ohne dass der Verkäufer 
die Photovoltaikanlage auch zu instal-
lieren hat, kommt es darauf an, wann 
die Photovoltaikanlage vollständig ge-
liefert ist. (b) Hat der Verkäufer hingegen 
auch die Photovoltaikanlage zu instal-
lieren, ist entscheidend, wann die An-
lage vollständig installiert ist. In die-
sem Fall entsteht die Umsatzsteuer 
i. d. R. erst nach beendeter Abnahme 
und erfolgtem Anschluss der PV-An-
lage an das inländische Stromnetz. Un-
erheblich ist, ob zu einem früheren Zeit-
punkt Materiallieferungen erfolgten oder 
eine Anzahlung geleistet wurde. Damit 
gilt: Erfolgt die Inbetriebnahme (voll-
ständige Leistungserbringung) noch im 
Jahr 2022, dann entstehen 19 % Umsatz-
steuer. Liegt die Fertigstellung erst im 
Jahr 2023, so ist der Nullsteuersatz auf 
die gesamte Leistung anzuwenden.

   Leasing-/Mietkaufverträge: Die An-
mietung von PV-Anlagen stellt keine 
Lieferung von PV-Anlagen dar und 
unterliegt daher dem Regelsteuersatz. 
Dagegen können Leasing- oder Miet-
kaufverträge je nach konkreter Aus-
gestaltung umsatzsteuerrechtlich als 
Lieferung oder als sonstige Leistung 
einzustufen sein. Der Nullsteuersatz 
kann nur auf Lieferungen angewandt 
werden. Insoweit sind die individuellen 
Verträge zu prüfen.

   Reparatur und Wartung von PV-An-
lagen: Begünstigt ist auch der Aus-
tausch und die Installation defekter 
Komponenten einer Photovoltaikanlage. 
Reine Reparaturen oder War tungs-
arbeiten ohne die gleichzeitige Lieferung 
von Ersatzteilen sind hingegen nicht be-
günstigt. Für Garantie- und Wartungs-
verträge gelten weiterhin 19 % Umsatz-
steuer.

Hinweis: Diese (zwingende) Anwendung 
des Nullsteuersatzes in den genannten Fäl-
len muss bereits der Lieferant der Anlage 
bzw. das Installationsunternehmen bei der 
Rechnungsstellung beachten.

fiktive Einkaufspreis im Zeitpunkt des 
Umsatzes maßgebend. Wenn der An-
lagenbetreiber von einem Energiever-
sorgungsunternehmen noch Strom be-
zieht, kann dieser Preis für den selbst 
erzeugten Strom angesetzt werden. Aus 
laufenden Kosten können die in Rech-
nung gestellten Vorsteuern geltend ge-
macht werden.

d)  Zusammenfassendes Beispiel

Die Wirkungsweise des neuen Nullsteuer-
satzes soll folgendes Beispiel verdeut-
lichen:

Beispiel:

Sachverhalt: Der im Übrigen nicht als um-
satzsteuerlicher Unternehmer auftretende 
Stpfl. A errichtet im Januar 2023 auf sei-
nem privaten Einfamilienhaus eine PV-An-
lage mit einer Leistung von 10 kWp. Lie-
ferung und Montage der Anlage kosten 
netto 20 000 €. In den Folgejahren werden 
aus dem Betrieb der Anlage Erlöse aus 
der Stromeinspeisung in das allg. Strom-
netz von jährlich 500 € und ein Vorteil 
aus dem selbst genutzten Strom i. H. v. 
1 600 € erzielt.

Lösung: A kann von der K leinunter-
neh mer regelung Gebrauch machen. 
Die Rechnungsstel lung des Anlagen-
installateurs erfolgt mit einem Umsatz-
steuersatz von 0 %, so dass im Ergebnis 
keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 
wird. Die Erlöse aus der Stromeinspeisung 
unterliegen auf Grund der Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung nicht der Um-
satzsteuer. Damit ergeben sich aus dem 
Betrieb der PV-Anlage insgesamt keine 
umsatzsteuerlichen Folgen.

e) Hinweis

In Kürze wird ein Anwendungsschreiben 
der Finanzverwaltung zu dieser Regelung 
erwartet.

FinVerw veröffentlicht 
FAQ zur Inflationsaus-
gleichsprämie
Die FinVerw hat ein FAQ zur Inflations-
ausgleichsprämie (IAP) veröffentlicht. 
Zur Milderung der Folgen der stark ge-
stiegenen Preise hat der Gesetzgeber die 
Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern eine steuer- und bei-
tragsfreie „Inflationsausgleichsprämie“ 
von bis zu 3 000 € zahlen können. Die Zah-
lung einer solchen Prämie ist freiwillig, 
kann ggf. aber tarifvertraglich verein-
bart sein. Hierzu führt die FinVerw ins-
besondere Folgendes aus:

    Begünstigte: Eine steuer f reie IAP 
können, unabhängig von der Art ihrer 
Beschäftigung, nur Arbeitnehmer im 
steuerlichen Sinne erhalten. Erfolgt 
eine Einstufung als Arbeitnehmer im 
steuerlichen Sinne, so erfolgt allerdings 
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Die Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung führt allerdings nur bedingt zu 
einer Entlastung von steuerlichen Pflich-
ten. So bleibt es auch zukünftig bei fol-
genden steuerlichen Pflichten:

   Mit der Einspeisung von Strom ist der 
PV-A nlagenbet reiber Unternehmer 
i. S. d. Umsatzsteuergesetzes. Damit be-
steht weiterhin die Verpflichtung, die 
Aufnahme der Tätigkeit beim Finanz-
amt anzuzeigen.

   Auch umsatzsteuerliche Unternehmer, 
die von der Kleinunternehmerregelung 
Gebrauch machen, müssen jährlich eine 
Umsatzsteuererklärung abgeben. Um-
satzsteuervoranmeldungen brauchen da-
gegen nicht eingereicht zu werden.

c)  Umsatzsteuerfolgen aus dem  
Betrieb der PV-Anlage

Während des Betriebs der PV-Anlage ist 
aus Sicht der Umsatzsteuer zu differen-
zieren:

   Wird von der K leinunternehmer-
regelung Gebrauch gemacht: Die ent-
gelt liche Einspeisung des erzeugten 
Stroms in das allg. Stromnetz unterliegt 
nicht der Umsatzsteuer. Die Anwendung 
der Kleinunternehmerregelung ist dem 
abnehmenden Energieversorgungsunter-
nehmen mitzuteilen, da dieses regel-
mäßig per Gutschrift abrechnet. Auch 
die Verwendung von Strom für eige-
ne private Zwecke unterliegt nicht der 
Umsatzsteuer. Aus laufenden Kosten 
für z. B. Wartung der Anlage können 
in Rechnung gestellte Vorsteuern nicht 
geltend gemacht werden. Hinsichtlich 
der Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung müssen Betreiber von mehre-
ren Anlagen beachten, dass die zurzeit 
geltenden Umsatzschwellen von 22 000 € 
bzw. 50 000 € nicht überschritten wer-
den. Bei der Berechnung ist der Gesamt-
umsatz aller Anlagen und ggf. auch wei-
terer umsatzsteuerlicher Tätigkeiten zu-
sammenzurechnen.

   Kommt die Kleinunternehmerregelung 
nicht zur Anwendung oder wird auf 
deren Anwendung verzichtet: Die ent-
gelt liche Einspeisung des erzeugten 
Stroms in das allgemeine Stromnetz 
unterliegt als Lieferung im Inland der 
Umsatzbesteuerung mit dem regulären 
Steuersatz von 19 %. Die Verwendung 
von Strom für eigene private Zwecke 
unterliegt als unentgeltliche Wertabgabe 
der Umsatzbesteuerung. Diese ist das 
Korrektiv dafür, dass auf der ande-
ren Seite der volle Vorsteuerabzug ge-
währt wird. Die Menge des privat ver-
wendeten Stroms ist grds. mittels Strom-
zähler zu ermitteln. Bei Kleinanlagen mit 
einer Leistung bis 10 kW kann die er-
zeugte Strommenge aus Vereinfachungs-
gründen unter Berücksichtigung einer 
durchschnittlichen Volllaststundenzahl 
von 1 000 kWh/kWp geschätzt werden. 
Als Bemessungsgrundlage ist grds. der 
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Hinweis: Die Darstellungen dienen aus schließlich Informationszwecken  
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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keine weitere Beschränkung. Genannt 
werden können: Arbeitnehmer in Voll- 
oder Teilzeit, kurzfristig Beschäftigte, 
Minijobber, Aushilfskräfte in der Land- 
und Forstwirtschaft, Auszubildende, 
Arbeitnehmer im entgeltlichen Prakti-
kum (nicht nur, aber auch Studieren-
de), Arbeitnehmer in Kurzarbeit, Arbeit-
nehmer in Elternzeit , Arbeitnehmer 
mit Bezug von K rankengeld, Frei-
willige i. S. d. § 2 Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes und Freiwillige i. S. d. 
§ 2 Jugendfreiwilligendienstegesetzes, 
Menschen mit Behinderungen, die in 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen tätig sind, ehrenamtlich Tätige, 
sofern der steuerliche Arbeitnehmer-
begriff erfüllt ist, Vorstände und Ge-
sellschafter-Geschäftsführer, sofern der 
steuerliche Arbeitnehmerbegriff erfüllt 
ist, Arbeitnehmer in der aktiven oder 
passiven Phase der Altersteilzeit, Be-
ziehende von Vorruhestandsgeld, Ver-
sorgungsbeziehende.

   Arbeitsverhältnisse zwischen nahe-
stehenden Personen, z. B. Ehegatten-
Arbeitsverhältnis: Voraussetzung für 
die steuerliche Anerkennung eines sol-
chen Arbeitsverhältnisses ist, dass es 
ernsthaft vereinbart und entsprechend 
der Vereinbarung tatsächlich durch-
geführt wird. Weiterhin wird voraus-
gesetzt, dass die Verträge zivilrechtlich 
wirksam zustande gekommen sind und 
inhaltlich dem zwischen Fremden Üb-
lichen entsprechen. Bei Arbeitsverhält-
nissen zwischen nahestehenden Perso-
nen muss insbesondere geprüft wer-
den, ob die Gewährung einer IAP auch 
unter Fremden üblich wäre (Fremdver-
gleichsgrundsatz).

   Beginn und Dauer des Arbeitsverhält-
nisses sind für die Möglichkeit der Ge-
währung der Steuerbefreiung nicht von 
Bedeutung. Die Auszahlung muss je-
doch im Begünstigungszeitraum er-
folgen.

   Höhe der steuerfreien IAP: Die Steuer-
f reiheit g i lt  für Zahlungen im Be-
günstigungszeitraum 26.10.2022 bis 
31.12.2024 für entsprechende Zahlun-
gen bis zu insgesamt 3 000 €. Eine Aus-
zahlung in mehreren Teilbeträgen inner-
halb dieses Begünstigungszeitraumes 
ist möglich. Bei Überschreiten des Be-
trags von 3 000 € ist der übersteigende 
Betrag steuerpflichtig.

   Mehrere Dienstverhältnisse: Die 
Steuerbefreiung kann bis zu dem Be-
trag von 3 000 € für jedes Dienstverhält-
nis, also auch für aufeinander folgende 
oder nebeneinander bestehende Dienst-
verhältnisse, gesondert in Anspruch 
genommen werden. Dies gilt auch bei 
mehreren Dienstverhältnissen mit unter-
schiedlichen Arbeitgebern verbundener 
Unternehmen innerhalb eines Konzerns. 
Der Arbeitgeber braucht somit nicht zu 
prüfen, ob der Arbeitnehmer eine Prä-
mie bereits aus einem anderen Dienst-

verhältnis mit einem anderen Arbeit-
geber erhalten hat. Die Steuerbefreiung 
gilt jedoch nur bis zu dem Betrag von 
3  000 € insgesamt bei mehreren auf-
einander folgenden Dienstverhältnissen 
in dem Begünstigungszeitraum zu dem-
selben Arbeitgeber.

   A rb e i t s re c ht l ic h z u l ä s s ige Be -
dingungen: Wird die Gewährung der 
IAP an arbeitsrechtlich zulässige Be-
dingungen, wie z. B. die Betriebszuge-
hörigkeit, die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Abteilung oder bestandene 
Probezeit geknüpf t , so ist dies aus 
steuerlicher Sicht unschädlich.

   Zusammenhang der Leistung mit 
der Inflation: Die Leistung muss zum 
Ausgleich der gestiegenen Verbraucher-
preise gewähr t werden ( Inf lat ions-
bezug). Nicht erforderlich ist eine ent-
sprechende (schriftliche) Vereinbarung 
zwischen A rbeitgeber und A rbeit-
nehmer. Ausreichend ist, dass die IAP 
in einem sachlichen Zusammenhang mit 
der Preisentwicklung steht und sich der 
Zusammenhang z. B. in Form der Be-
zeichnung „Inflationsausgleichsprämie“ 
aus der Gehaltsabrechnung oder aus 
dem Überweisungsträger ergibt.

   Prämienzusage vor dem 25.10.2022: 
Entscheidend für die Steuerfreiheit ist 
ausschließlich die Auszahlung im Be-
günstigungszeitraum 26.10.2022 bis 
31.12.2024. Unschädlich ist, wenn der 
Beschluss zur Zahlung der Prämie be-
reits vor diesem Zeitraum getroffen 
wurde.

   Zusätzlichkeitserfordernis: Die Leis-
tung muss zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den, d .h., die Steuerbefreiung gilt nur 
für eine „neue“ Leistung des Arbeit-
gebers. Daher kann der Arbeitgeber 
eine Sonderleistung, wie z. B. Weih-
nachts- oder Urlaubsgeld, auf die der 
Arbeitnehmer bereits einen Anspruch 
hat, nicht in eine steuerfreie IAP „um-
widmen“. Gleiches gilt auch für die Um-
widmung von Überstunden, auf die ein 
Auszahlungsanspruch besteht. Dagegen 
können freiwillige Zusatzleistungen, 
auf die also der Arbeitnehmer keinen 
arbeitsrechtlichen Anspruch hat, als 
IAP ausgezahlt werden. Auch wenn der 
Arbeitnehmer im Gegenzug auf einen 
Freizeitausgleich von Überstunden ver-

zichtet bzw. Überstunden gekürzt wer-
den, auf die kein Auszahlungsanspruch 
besteht, ist die Voraussetzung einer Ge-
währung „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ in diesen Fäl-
len erfüllt.

   Auswirkungen auf die 50 €-Freigrenze 
für Sachleistungen: Steuerfreie Bezü-
ge, wie vorliegend der IAP, sind in die 
Prüfung der 50 €-Freigrenze für Sach-
leistungen nicht einzubeziehen.

   IAP bei Minijobs: Die steuerfreie IAP 
kann auch bei pauschalversteuerten 
Minijobs gewährt werden.

   Steuerliche Behandlung der IAP beim 
Arbeitnehmer: Die steuerfreie IAP ist 
weder vom Arbeitgeber in der Lohn-
steuerbescheinigung auszuweisen noch 
vom Arbeitnehmer in der Einkommen-
steuererk lärung anzugeben. Diese 
unterliegt nicht dem Progressionsvor-
behalt.

   Aufzeichnungspflichten des Arbeit-
gebers: Die steuerfreie IAP ist im Lohn-
konto aufzuzeichnen, so dass sie bei der 
Lohnsteuer-Außenprüfung als solche 
erkennbar ist und die zutreffende An-
wendung der Steuerbefreiung bei Bedarf 
geprüft werden kann. Der Zusammen-
hang der Leistungsgewährung mit der 
Inflation kann sich aus einzel- oder tarif-
vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aus ähn-
lichen Vereinbarungen, aus Erklärungen 
des Arbeitgebers oder aus einer gesetz-
lichen Regelung (z. B. Besoldungsgesetz) 
ergeben.

   Sozialabgaben: Die steuerfreie IAP ist 
sozialabgabenfrei.

   Pfändbarkeit der IAB: Die Pfändbar-
keit der IAP ist im Einkommensteuer-
gesetz nicht geregelt und insbesondere 
nicht eingeschränkt. Daher unterliegt 
sie den geltenden Regelungen der Zivil-
prozessordnung über die Pfändbarkeit 
von Forderungen (insbesondere Arbeits-
einkommen).

Handlungsempfehlung: Die steuer- und 
sozialabgabenfreie IAP bietet umfassende 
Möglichkeiten, um den Arbeitnehmern Zu-
satzleistungen zu Gute kommen zu las-
sen. Die wenigen Voraussetzungen müs-
sen aber sorgfältig beachtet werden.
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